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Der Beruf kann in Zu-
kunft nur ausgeübt 
werden bei persön-

licher Zuverlässigkeit – das beinhaltet 
geordnete wirtschaftliche Verhältnisse 
und keine einschlägigen Vorstrafen –, bei 
Nachweis einer Vermögensschadenshaft-

pflichtversicherung mit einer Mindestde-
ckungssumme pro Schadenfall von einer 
Million Euro und für alle Schadenfälle 
eines Jahres in Höhe von 1,5 Millionen 
Euro. Daneben wird ein Sachkundenach-
weis erforderlich, wobei die Ausbildung 
nicht reglementiert ist, sondern allein die 

Prüfung die Industrie- und Handelskam-
mern abnehmen.
Besondere Bedeutung wird die Vermö-
gensschadenshaftpflichtversicherung 
gewinnen, die nunmehr zur Pflichtver-
sicherung wird und ohne die die Aus-
übung des Berufes untersagt ist. Kann 
ein Versicherungsvermittler eine Ver-
mögensschadenshaftpflichtversicherung 
ohne die notwendigen Deckungssum-
men nicht nachweisen, erhält er die Er-
laubnis zur Ausübung des Berufes nicht 
und ebenfalls ist ihm eine Eintragung in 
das Register verwehrt. Verliert er wäh-
rend der zulässig ausgeübten Tätigkeit 
diesen Versicherungsschutz, ist ihm die 
weitere Vermittlungstätigkeit untersagt. 
Die Versicherer sind gehalten, den Weg-
fall des Versicherungsschutzes den Indus-
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trie- und Handelskammern unverzüglich 
anzuzeigen.

n Unabhängig von der Ausgestaltung 
der Vermögensschadenshaftpflichtversi-
cherung als Pflichtversicherung besteht 
allerdings kein Kontrahierungszwang. 
Die ohnehin nur wenigen Anbieter von 
Vermögensschadenshaftpflichtversiche-
rungen sind deshalb nicht verpflichtet, 
Anträge auf den Abschluss der Versiche-
rungen anzunehmen. Es ist zu erwar-
ten, dass trotz der geringen Zahl von 
Anbietern die Versicherungsvermittler 
zunächst einen ausreichenden Versiche-
rungsschutz erlangen. Kritisch wird die 
Situation allerdings für Versicherungs-
vermittler, deren Verträge im Laufe ihrer 
Tätigkeit von dem Vermögensschadens-
haftpflichtversicherer gekündigt werden, 
etwa auf Grund von Prämienrückstän-
den oder zu hohen Schadensquoten. In 
diesen Fällen wird es fraglich sein, ob 
und zu welchen Bedingungen ein Wett-
bewerber Deckungsschutz erteilen wird. 

Was ist im Einzelnen bei 
der Vermögensschadens-
haftpflicht zu beachten?

1. Es ist zunächst zu berücksichti-
gen, dass sich der Deckungsumfang un-
abhängig von der konkreten Tätigkeit des 
Versicherungsvermittlers auf den gesam-
ten Geltungsbereich des Europäischen 
Wirtschaftsraums erstrecken muss.

2. In der Unterscheidung zwischen 
einem Einzel- oder Gruppenvertrag ist 
zu beachten, dass jeder Versicherungs-

vermittler gegenüber dem Er-
laubnis- und Registerträger 
(Industrie- und Handels-
kammern) nachweisen 
muss, dass die gesetzlich 

statuierte Mindestdeckungs-
summe für ihn selbst im vollen 

Umfang gegeben ist. Es ist 
auch zu erwarten, dass der 

Gesetzgeber für jeden 
Versicherungsvermitt-
ler einzeln den Nach-
weis eines geeigneten 

Versicherungsschutzes verlangt, in dem 
dieser selbst Versicherungsnehmer des 
Vertragsverhältnisses ist. Die bloße Stel-
lung als versicherte Person wird erwar-
tungsgemäß nicht ausreichend sein. In 
diesem Zusammenhang ist zu berück-
sichtigen, dass in einigen großen Grup-
penversicherungsverträgen bislang eine 
Maximierung der Gesamtjahreshöchst-
leistung für alle Schadenfälle vorgesehen 
ist. Da das Gesetz aber für jeden einzel-
nen Versicherungsvermittler eine Min-
destdeckung von 1,5 Millionen Euro für 
alle Schadenfälle eines Jahres vorsieht, 
bestehen auch im Hinblick auf die be-
stehende Begrenzung durch den Grup-
penversicherungsvertrag Bedenken hin-
sichtlich der Übereinstimmung mit dem 
vom Gesetzgeber geforderten Mindest-
versicherungsschutz. 

3. Gerade für Versicherungsver-
mittler, die bislang zulässigerweise ohne 
Vermögensschadenshaftpflichtversiche-
rung tätig geworden sind, ist die Rück-
wärtsversicherung von besonderer Be-
deutung. Diese deckt auch die Schäden, 
die in der Vergangenheit entstanden sind 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt 
geltend gemacht werden (Verstoßtheo-
rie). Ohne diese Rückwärtsversicherung 
besteht für den Versicherungsvermitt-
ler die Gefahr, dass er für Schäden, die 
in der Vergangenheit verursacht worden 
sind, in Anspruch genommen wird und 
eine Deckung durch den laufenden Ver-
sicherungsvertrag nicht erlangt. Es sollte 
eine Rückwärtsversicherung abgeschlos-
sen werden, wonach Versicherungsschutz 
ohne zeitliche Eingrenzung, mithin ab 
Beginn der Tätigkeit als Versicherungs-
vermittler, gewährt wird. 
Es sollte deshalb besonderer Aufmerk-
samkeit der Frage zugewendet werden, 
ob und für welchen Zeitraum eine Rück-
wärtsversicherung vereinbar ist. 

4. Die Frage der Nachhaftung hat 
besondere Bedeutung bei einer Geschäfts-
aufgabe, da bei dieser ein Folge-Versiche-
rungsvertrag nicht mehr abgeschlossen 
wird. Es ist daher von erheblicher Bedeu-
tung, dass der Versicherer noch für Versi-

cherungsfälle 
eintritt, die 
nach einer 
Vertragsbe-
endigung gel-
tend gemacht 
werden. 
Im Hinblick 
auf die Verjäh-
rungsregelungen, 
die im Regefall die 
Kenntnis des Geschä-
digten vom Schadenfall 
voraussetzen, sollte ein 
Nachhaftungszeitraum von 
fünf Jahren angestrebt werden. 

5. Auch wenn der Gesetzgeber 
lediglich eine 1,5-fache Maximierung 
verlangt, sollte beachtet werden, dass 
bei größeren Schäden diese Deckungs-
summe schnell ausgeschöpft sein kann 
und die Versicherungssumme nicht aus-
reichend oft zur Verfügung stünde. 
Der Versicherungsvermittler 
sollte darauf hinwirken, 
dass diese Deckungs-
summe mindestens 
zweimal im Jahr zur 
Verfügung steht. 

6. Gerade ex-
pandierende Vertriebs-
unternehmen stellen im 
laufenden Jahr immer wieder neue Ver-
mittler ein, und es ist zu beobachten, dass 
die Meldung und die Mitversicherung 
einen hohen administrativen Aufwand 
bereitet und hier Fehler nicht ausge-
schlossen werden können.
Es sollte deshalb gerade bei Rahmen- 
oder auch bei Gruppenverträgen, die ge-
setzeskonform ausgestaltet sind, darauf 
geachtet werden, dass Zu- und Abgänge 
im laufenden Kalenderjahr sich nicht 
nachteilig auf den Versicherungsschutz 
auswirken können. 

7. Zur Vermeidung nicht notwen-
digen Versicherungsschutzes und zur 
Einsparung von Prämien sollte berück-
sichtigt werden, dass Mitarbeiter, deren 
Tätigkeit sich auf Namensnennungen 
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(Tippgeber) oder auf die bloße Da-
tenaufnahme beschränkt, keine 

Vermittlungstätigkeit ausüben, 
dem künftigen Vermittler-

gesetz nicht unterfallen 
und für diese ein Ver-

sicherungsschutz 
nicht notwendig ist, 

zumal sie mangels 
Vermittlerstatus 
auch von den 
Kunden nicht 
auf Schadens-
ersatz in An-
spruch genom-
men werden 
können. 

8.  Be-
sondere Bedeu-

tung hat der De-
ckungsumfang. Bei 

der Untersuchung der 
einzelnen Angebote ist 

festzustellen, dass es hier 
an einer hinreichenden Sys-

tematik, Transparenz und 
Schlüssigkeit fehlt. Die Wirr-

nisse sind insbesondere im Bereich 
geschlossener Fonds festzustellen. Ei-

nige Fondstypen, wie etwa Immobilien- 
oder Schiffsfonds sind teilweise ausdrück-
lich einbezogen, während Andere, wie 
etwa Private Equity Fonds nicht unter 
die Deckung fallen. Es sind auch häufig 
Formulierungen gewählt, die insoweit 
keine hinreichende Präzisierung bewir-
ken und offen lassen, ob und inwieweit 
bei einzelnen Kapitalanlagen Deckungs-
schutz besteht. 

n Im Bereich der Kapitalanlagen ist auch 
zu beachten, dass im Laufe der Vertrags-
dauer neue – auch innovative – Produkte 
entwickelt und in den Vertrieb aufge-
nommen werden. Es wird dann fraglich 
sein, ob diese in den Deckungsschutz 
einbezogen sind, und ob und mit wel-
chem Erfolg ein ergänzender Versi-
cherungsschutz erreicht werden 
kann. 
Es sollte eine Formulierung 
gefunden werden, die alle 

Zweifels- und Streitfragen von vornher-
ein ausschließt und eine Regelung an-
gestrebt werden, wonach alle geschlos-
senen Fonds in die Deckung einbezogen 
sind, die von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum 
Vertrieb freigegeben sind. Da die BaFin 
lediglich eine Vollständigkeitsprüfung 
übernimmt, sollte auch im eigenen In-
teresse hingenommen werden, dass der 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherer 
zusätzlich eine Prospektprüfung nach 
Maßgabe von IDW S 4 verlangt, die von 
dem Emissionshaus beizubringen ist. 
Eine solche eindeutige Regelung vermei-
det auch das Risiko, dass ein Vertrieb 
oder Vermittler bei der Aufnahme eines 
neuen Produktes eine Meldung bei sei-
nem Versicherer versäumt. Es bestünde 
dann ein produktunabhängiger De-
ckungsschutz, der zur Vermeidung von 
Deckungslücken unbedingt erreicht wer-
den sollte. 
Von besonderer Bedeutung ist auch der 
Einschluss der Beratung zur betrieb-
lichen Altersvorsorge. 

9. Es sollte gemäß den modernen 
Versicherungsbedingungen beachtet 
werden, dass vereinnahmte Gebühren 
oder Honorare (Honorareinwurf ) auf 
die Schadensleistung nicht angerechnet 
werden. 

10. Es sollte beachtet werden, ob 
die Ausschlüsse nicht über die zumutba-
ren Standards hinausgehen. Hinzuneh-
men sind insbesondere Ausschlüsse für 
Haftpflichtansprüche, welche vor auslän-
dischen Gerichten geltend gemacht wer-
den und für Ansprüche, die auf einer wis-
sentlichen Pflichtverletzung beruhen. 
Bedenklich sind allerdings Ausschlüsse, 
die in oft unklarer Ausgestaltung an eine 
Erteilung von Zusagen zu einer bestimm-
ten oder erwarteten Renditeentwicklung 
geknüpft werden. 

Noch bedenklicher sind Aus-
schlüsse, die daraus hergelei-
tet werden, dass Verpflich-
tungen zur Nachforschung 
über die Bonität eines Fonds 
oder eines Initiators nicht er-

füllt oder unrichtige Auskünfte zur 
Bonität erteilt worden sind. 
Diese Klauseln sollten nicht 
hingenommen werden, da 
sie die Prüfungspflicht 
der Vermittler überspan-
nen und zu einem unge-
wissen und nicht quanti-
fizierbaren Haftungsrisiko 
führen. 

11. Der Vermittler sollte 
auch das jeweilige Regulie-
rungsverhalten des Versi-
cherungsunternehmens re-
cherchieren. Es ist dabei von 
ganz erheblicher Bedeutung, 
ob beispielsweise eine Gesellschaft auf 
Grund des Anratens eines fachlich ausge-
wiesenen Rechtsanwalts auch außerhalb 
gerichtlicher Auseinandersetzungen zum 
Vergleichsschluss mit geschädigten Kun-
den bereit ist oder ob sie regelmäßig auf 
die Durchführung einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung beharrt und grund-
sätzlich lediglich auf der Grundlage einer 
gerichtlichen Titulierung reguliert. Dies 
kann für den Vermittler erhebliche Be-
lastungen bedeuten. 

n Der Votum-Verband hat mit dem 
Marktführer einen Rahmenvertrag ab-
geschlossen, auf dessen Grundlage ein 
gesetzeskonformer, prämiengünstiger 
und nach Deckungsumfang und Bedin-
gungswerk sachgerechter und ausgewo-
gener Einzelvertrag herbeigeführt wer-
den kann. Unabhängig hiervon hat die 
VMS Financial Planning GmbH einen 
Individualvertrag mit dem selben An-
bieter geschlossen, der den spezifischen 
Bedürfnissen der VMS in besonderem 
Maße Rechnung trägt.� n

 Prof. Dr. Rolf W. Thiel ist Fachanwalt für Ver-
sicherungsrecht. 
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